
ORDNUNGSAMT 
 
Gefahrenabwehrverordnung gegen Lärm 
 
Ausnahmegenehmigungen nach der LärmVO 
 
Notwendige Unterlagen: 
 

- formloser Antrag, muß den Zeitraum, die Dauer und die Art beinhalten 
- bei Bauarbeiten ist der jeweilige Bauleiter zu benennen sowie eine besondere 

Begründung über die Notwendigkeit nächtlicher Arbeiten 
 
Gebühr: 25,00 EUR bis 2.500,00 EUR 
 
 
Gefährliche Hunde 
 
Wahrnehmung von Aufgaben nach der Gefahrenabwehrverordnung gefährlicher 
Hunde 
 
Bearbeitung von Anträgen auf Haltung eines gefährlichen Hundes 
Erteilung/Versagung von Erlaubnissen zur Haltung eines gefährlichen Hundes 
Erforderlichenfalls Einziehung und Tötung eines gefährlichen Hundes 
Überprüfung von Hundehaltungen (auch in Amtshilfe mit dem staatlichen Amt für 
Lebensmittelüberwachung, Tierschutz und Veterinärwesen) 
Erlass von Verfügungen (z.B. Anordnung von Leinen- und Maulkorbpflicht) 
Nachgehen von Hinweisen auf (iiegale) Haltung eines gefährlichen Hundes 
Nachgehen von Hinweisen auf Gefährlichkeit eines Hundes 
 
Notwendige Unterlagen: 
 
Antrag auf Erlaubnis zur Haltung eines gefährlichen Hundes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


